
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft aus dem Altlastenkataster  
 
Stellungnahme des SG Abfallüberwachung 
 
Genehmigungsverfahren gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG). Errichtung und Betrieb von 10 Windenergieanlagen Typ Vestas 
V172-7.2 (7,2 MW, Nabenhöhe 175 m, Rotordurchmesser 172 m Gesamthöhe 
261 m), ohne Repowering von Altanlagen  

 
Gemarkung Bahrendorf:  

Flur 9, Flurstücke Nr.: 3/9 (WEA 4), 12 (WEA 5), 12 (WEA 6)  

Flur 4, Flurstücke Nr.: 7/3 + 7/4 (WEA 7), 31/1 (WEA 8), 14/2 (WEA 9), 24/19 + 

24/18 (WEA 10), 27 (WEA 11), 24/64 (WEA 12), 97/25 (WEA 13) 

 

Vorhabenträger:  Windpark Bahrendorf II GmbH & Co. KG  

Stau 91  

26122 Oldenburg  

 

 

Vollständigkeit der Antragsunterlagen  
 
Die vorliegenden Antragsunterlagen sind hinsichtlich einer abfall- und boden-
schutzrechtlichen Bewertung vollständig. 
 
 
Abfall- und bodenschutzrechtliche Stellungnahme  
 
Auflagen: 
 
Die in Rede stehenden Flurstücke des Plangebiets sind im Altlastenkataster 
des Landkreises Börde nicht erfasst.  
 

1. Werden bei dem Vorhaben Verunreinigungen des Bodens festgestellt 
oder ergeben sich Hinweise bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreini-
gungen erfolgt sind, so sind diese dem Amt für Planung und Umwelt des 
Landkreises Börde anzuzeigen. 

 
2. Anfallendes organoleptisch auffälliges Material ist generell zu separie-

ren und durch ein geeignetes Ingenieurbüro zu untersuchen. Die Unter-
suchungsergebnisse sind der unteren Abfallbehörde des Landkreises 
Börde vor Beginn des Entsorgungsvorganges vorzulegen. Es ist ent-
sprechend der Deklarationsanalyse ordnungsgemäß und schadlos zu 
verwerten bzw. gemeinwohlverträglich zu beseitigen. 
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Dezernat 3  
Amt für Planung und Umwelt  
 
SG Abfallüberwachung 
Untere Abfall- und  
Bodenschutzbehörde 
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70.10.05/WP Bahrendorf II/10 
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Postfach 100153,  
39331 Haldensleben 
 

Telefonzentrale: +49 3904 
7240-0 
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SG Immissionsschutz 
Frau Rehahn 
 
Im Hause  
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3. Anfallender unbelasteter Bodenaushub ist nutzbar zu erhalten und zeitnah einer ordnungs-
gemäßen Wiederverwendung zuzuführen, sodass seine Bodenfunktionen gesichert oder 
wiederhergestellt werden. Andernfalls ist der nicht unmittelbar wieder verwendete Bodenaus-
hub in einer dafür zugelassenen Anlage zu entsorgen. 

 
4. Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Bodenversiegelungen sind auf 

das notwendigste Maß zu begrenzen. Schädliche Bodenveränderungen sind zu vermeiden 
oder zu vermindern. Der Flächenverbrauch durch Baustelleneinrichtungen (Lagerplätze u.ä.) 
ist möglichst gering zu halten. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind sämtliche nicht 
mehr benötigte Baustelleneinrichtungen zurückzubauen und der Ausgangszustand wieder-
herzustellen. Im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes ist eine bodenkundliche Baube-
gleitung durchzuführen. 

 
5. Die bei dem Bauvorhaben anfallenden Bauabfälle sind entsprechend der Verordnung über 

die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruch-
abfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), in der 
geltenden Fassung, getrennt zu halten und gemäß § 8 Abs.1 KrWG einer ordnungsgemä-
ßen, schadlosen und hochwertigen Verwertung zuzuführen. 

 
6. Nichtverwertbare Bauabfälle (Abfälle zur Beseitigung) sind entsprechend der Abfallentsor-

gungssatzung - AES des Landkreises Börde, in der geltenden Fassung, zu entsorgen. Grün-
abfälle sind in einer dafür zugelassenen Kompostierungsanlage zu entsorgen. 

 
7. Anfallender unbelasteter Bauschutt ist in einer dafür zugelassenen Anlage (z.B. Bauschutt-

recyclinganlage) zu entsorgen.  
 

8. Die Verwendung von Bauschutt für bodenähnliche Anwendungen ist unzulässig. 
 

9. Soll im Rahmen der Baumaßnahme Recyclingmaterial als mineralischer Ersatzbaustoff ver-
wendet werden, sind die geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen zu beachten und einzu-
halten. Dies betrifft insbesondere die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von 
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung -Ersatz-
baustoffV) mit den jeweiligen Einbaubeschränkungen bzw. Einbauverboten u. a. in festge-
legten Schutzgebieten sowie den Dokumentations- und Anzeigepflichten bei der Verwertung 
von mineralischen Abfällen. Der geplante Einbau von anzeigepflichtigen Ersatzbaustoffen ist 
im Vorfeld mit der unteren Abfallbehörde abzustimmen. 

 
10. Die bei der Wartung der Windanlagen anfallenden Abfälle sind entsprechend der abfallrecht-

lichen Bestimmungen zu entsorgen. Dabei sind insbesondere die Bestimmungen des Geset-
zes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212, des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA), in der geltenden Fas-
sung, und der Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nach-
weisverordnung - NachwV) vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S 2298), in der geltenden Fas-
sung, zu beachten und einzuhalten. Die Entsorgung gefährlicher Abfälle unterliegt der Nach-
weispflicht. 

 
11. Die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung bzw. gemeinwohlverträgliche Beseitigung 

aller im Rahmen des Vorhabens anfallenden Abfälle, auch des anfallenden Bodenaushubs, 
muss der zuständigen Abfallbehörde jederzeit auf Verlangen durch entsprechende Belege 
nachgewiesen werden können. 
 

12. Das BauGB fordert den Rückbau der Anlage nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung als Vo-
raussetzung für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit im Außenbereich (§ 35 Abs. 5 Satz 
2 BauGB). Diese Verpflichtung zum Rückbau umfasst grundsätzlich die gesamte bauliche 
Anlage einschließlich aller Nebenanlagen und die Beseitigung aller Bodenversiegelungen 
einschließlich der Gründungsbauwerke.  
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13. Zweck des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist der Schutz bzw. die Wiederher-
stellung der in § 2 definierten Bodenfunktionen sowie die Vorsorge gegenüber nachteiligen 
Einwirkungen auf den Boden. Vorschriften zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen enthalten insbesondere die §§ 7 und 17 BBodSchG sowie die §§ 9 bis 
12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Unter anderen sind dort 
Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien sowie entsprechende Untersu-
chungspflichten und Bewertungskriterien festgelegt. 

 
14. Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ist das Entstehen schädlicher Bodenverände-

rungen durch Stoffeinträge in den Boden, z. B. durch Restmengen an Betriebsmitteln oder 
aus der Zerkleinerung vor Ort entstehende Fasern und Stäuben bei der Demontage von 
WEA-Komponenten, zu vermeiden.  
 

15. Nach der Entsiegelung und dem Rückbau der Anlagen und Anlagenkomponenten ist das 
Herstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht durch geeignetes, standortgerechtes Boden-
material erforderlich. Hierbei müssen die geltenden bodenschutzrechtlichen Anforderungen 
an das Auf- und Einbringen von Materialien in und auf Böden, insbesondere an die Herstel-
lung einer durchwurzelbaren Bodenschicht im Sinn der Bundesbodenschutzverordnung 
(BBodSchV) eingehalten werden. 
 

16. Im Hinblick auf die geplante landwirtschaftliche Nachnutzung gelten für den Füllboden 70% 
der Vorsorgewerte gem. BBodSchV, die hinsichtlich der Wirkungspfade Boden-Nutzpflanze 
und Boden-Grundwasser einzuhalten sind.  
 

17. Der Beginn des Rückbaus ist der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreis 
Börde anzuzeigen.  

 
Abfall- und bodenschutzrechtliche Begründung 
 
Die sachliche Zuständigkeit des Landkreises Börde als Untere Abfallbehörde ergibt sich aus § 32 
(1) AbfG LSA i. V. m. der AbfZustVO des Landes Sachsen-Anhalt. Entsprechend § 62 KrWG (Gesetz 
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen) vom 24. Februar 2012, in der geltenden Fassung, kann die zuständige Behörde im Einzel-
fall die erforderlichen Entscheidungen zur Durchführung des KrWG und der auf Grund des KrWG 
erlassenen Rechtsverordnungen erlassen. 
 
Die sachliche Zuständigkeit des Landkreises Börde als Untere Bodenschutzbehörde ergibt sich aus 
§ 18 (1) BodSchAG LSA. Entsprechend § 10 BBodschG (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bo-
denveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz)) vom 17. März 
1998, in der geltenden Fassung, kann die zuständige Behörde zur Erfüllung des BBodschG und der 
auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen alle notwendigen Maßnahmen treffen. 
 
Die Festsetzungen gemäß der Nebenbestimmungen Nrn. 1, 3, 4, 8 und 9 stellen sicher, dass unter 
Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorgaben (insbesondere § 6 BBodSchG i. V. m. § 12 
BBodSchV) negative Wirkungen auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser vermieden werden. 
 
Die Festsetzungen der Nebenbestimmungen Ziffern 2, 5, 6, 7, 10 und 11 stellen sicher, dass eine 
Gefährdung des Wohles der Allgemeinheit, durch eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung 
von Abfällen nach aktuell geltendem Recht, nicht zu besorgen ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Abfall- und bodenschutzrechtliche Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

 

Mit Bericht des Büros „Kathrin Tarricone - Ingenieurleistungen im Natur- u. Umweltschutz - Kathrin 

Nentwich“ vom 12.11.2024 wurde eine UVP vorgelegt.  

 

1. Darstellung des Flächenverbrauches 

 

Die Windpark Bahrendorf II GmbH & Co. KG beantragt die Errichtung und der Betrieb von 10 Wind-

energieanlagen des Typs Vestas V 172-7,2 MW (Nabenhöhe 175 m, Rotordurchmesser 172 m, 

Gesamthöhe über GOK 261 m) in der Gemarkung Bahrendorf ohne einen Rückbau von Bestands-

anlagen.  

 

Während der Betriebszeit kommt es zu einer dauerhaften Flächeninanspruchnahme in Form von 

Voll- und Teilversiegelungen im Bereich der Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungen. Ins-

gesamt werden 40.041 m² Boden teil- oder vollversiegelt. 

 

Die Montage- und Lagerflächen werden, wie auch die Kranstellflächen und Zuwegungen, mit einer 

wassergebundenen Decke (Splitt/Schotter) angelegt und nach Fertigstellung der WEA wieder zu-

rückgebaut. Der Rückbau und die Wiedernutzbarmachung der Flächen als Acker erfolgt nach Be-

endigung der Bauarbeiten. 

 

2. Bestandsbeschreibung 

 

Das Vorhaben befindet sich im Süden der Gemarkung Bahrendorf in der Einheitsgemeinde Sülzetal. 

Zur Errichtung vorgesehen sind 10 Windenergieanlagen vom Typs Vestas V 172-7,2 MW. Südlich 

bzw. südöstlich befindet sich der Windpark Borne/ Biere. Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine 

Erweiterung des Windparks im Nordwesten. 

 

Das Plangebiet wird maßgeblich von großen zusammenhängenden Ackerflächen geprägt. Im be-

stehenden Windpark Borne-Biere werden derzeit 70 Anlagen mit Gesamthöhen zwischen 85 m und 

199 m betrieben. Verfahrensgegenständlich sind zudem 11 weitere genehmigte WEA (N20, N21 in 

der Gemarkung Borne, 6 WEA BIE R1-R3, R5-R7 in der Gemarkung Biere und 3 WEA BA01-BA03 

in der Gemarkung Bahrendorf mit Gesamthöhen von 250 m) und weitere 22 im immissionsschutz-

rechtlichen Verfahren befindliche Windenergieanlagen in den Gemarkungen Borne (3 WEA) Atzen-

dorf (8 WEA) sowie Biere/ Welsleben (11 WEA). 

 

Durch das in Rede stehende Vorhaben rücken die WEA näher an die Ortschaften Stemmern (1.000 

– 2.000 m) und Bahrendorf (2.000 – 3.000 m) heran und die Anzahl von WEA steigt. Die anthropo-

gene Belastung des Landschaftsbildes nimmt zu. 

 

Die L50 verläuft in Nord-Südrichtung östlich in einem minimalen Abstand von ca. 280 m zu den 

geplanten WEA. In einer Entfernung von ca. 4.350 m östlich des Windparks verläuft die BAB 14. 
 
Die Planung beansprucht die Flurstücke Nr. 3/9 (WEA 4), 12 (WEA 5), 12 (WEA 6) aus Flur 9 der 

Gemarkung Bahrendorf sowie die Flurstücke Nr. 7/3 - 7/4 (WEA 7), 31/1 (WEA 8), 14/2 (WEA 9), 

24/19 - 24/18 (WEA 10), 27 (WEA 11), 24/64 (WEA 12), 97/25 (WEA 13) aus Flur 4 der Gemarkung 

Bahrendorf. in > 1.000 m Entfernung zur Wohnbebauung der umgebenden Ortschaften.  

 

Die im Vorhabengebiet anstehenden Lössböden sind dem Bodentyp Tschernosem zuzuordnen. Der 

Bodentyp weist ein sehr hohes Ertragspotential auf, was sich in der intensiven ackerbaulichen Nut-

zung der Flächen wiederspiegelt. Die Böden werden demzufolge als Wert- und Funktionselement 

besonderer Bedeutung eingestuft. 

 

Das Plangebiet besteht aus unbebautem Ackerland. Die bestehende Flächenversiegelung betrifft 

vorhandene Verkehrsflächen, Straßen und befestigte Wege, die als geschotterte Flächen ausgebil-

det sind, sowie die punktuellen Baukörper der Bestands-WEA.  
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Mögliche baubedingte Beeinträchtigungen des Bodens 

Durch den Bau der Windkraftanlagen kommt es zur vollständigen Versiegelung im Bereich der Turm-

sockel/ Fundamente. Weiterhin findet eine teilweise Versiegelung im Bereich der Zuwegung, Mon-

tageflächen und der Kranstellflächen in Schotterbauweise und somit wasserdurchlässig statt.  

 

Das Risiko eines Schadstoffeintrages ist bei sachgemäßer Baudurchführung, eines sachgemäßen 

Betriebs der Anlage und der Einhaltung aller abfall- und bodenschutzrechtlicher Regeln als gering 

einzustufen. 

 
Baubedingte Wirkungen  
Die bauzeitlich erwarteten Gefahren einer Bodenverdichtung und Minderung ökologischer Boden-
funktionen können unter Voraussetzung der Durchführung bauvorbereitender Schutzmaßnahmen 
und einer fachgerechten Rekultivierung nach Bauende als reversibel eingestuft werden. Alle bau-
zeitlich genutzten Bodenflächen werden nach Betriebsende rekultiviert und in die landwirtschaftliche 
Nutzung eingebunden.  
 
Das Risiko eines Schadstoffeintrags ist bei sachgemäßer Baudurchführung, bei sachgemäßem An-
lagenbetrieb und der Einhaltung aller abfall- und bodenschutzrechtlicher Regeln als gering einzustu-
fen. Die Flächeninanspruchnahme ist kleinflächig, vorübergehend und auf Biotoptypen der Intensiv-
ackerstandorte beschränkt.  
 
Anlagenbedingte Wirkungen 
Die anlagenbedingten Auswirkungen auf den Boden ergeben sich durch direkte Flächeninanspruch-
nahme für die Fundamente der WEA, der Herstellung neuer Zuwegungen sowie benötigter Kran-
stellflächen. Durch den Bau der Windkraftanlagen kommt es zu einer Verringerung der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen mit einem Umfang von ca. 40.041 m². Für die benötigten Zuwegungen, 
Kranstellflächen und dauerhafte Montageflächen werden 33.221 m² Ackerfläche mit Schotter teilver-
siegelt. Für die Fundamente der WEA werden 1.100 m² Ackerfläche voll versiegelt. Für Aufschüt-
tungen um die Fundamente werden 5.720 m² beansprucht.  
 
 
Im Bereich der vollversiegelten Flächen gehen ökologische Bodenfunktionen vollständig verloren, 
während im Bereich der teilversiegelten wassergebundenen Schotterflächen eine eingeschränkte 
Infiltrationsfunktion für Niederschlagswasser verbleibt.  
 
Insgesamt kommt es anlagenbedingt zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden, wobei Böden besonderer Ertragsfähigkeit und Bedeutung betroffen sind. Mit der dauerhaften 
Versiegelung verliert das Schutzgut Boden auf lange Zeit seine Leistungs- und Funktionsfähigkeit. 
Aus dieser erheblichen Beeinträchtigung des Schutzguts Boden besteht ein grundsätzlicher Kom-
pensationsbedarf.  
 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Das Austreten von bodengefährdenden Stoffen (bspw. Schmiermittel) wird durch den sach-und fach-

gerechten Umgang mit entsprechenden Stoffen bei der Wartung der WEA nahezu ausgeschlossen, 

da sich die Hydraulikflüssigkeit der WEA in einem geschlossenen System befindet. Zudem unterlie-

gen die Anlagen regelmäßigen Wartungen, um eine einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten. 

Erhebliche oder nachhaltige betriebsbedingte Wirkungen auf die Bodenfunktionen sind nicht zu er-

warten.  

 
  



Landkreis Börde 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- 6 - 

3. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Boden ↔ Mensch 

- Kleinflächiger Flächenverlust durch Nutzungseinschränkungen im Bereich der Fundamente, 

der Zuwegungen und der Kranaufstellflächen  

 

Boden ↔ Tier 

- Kleinräumige/r Verlust/e Beeinträchtigungen von Lebensräumen 

- Beeinträchtigung der Bodenorganismen durch Erdarbeiten und Versiegelung  

 

Boden ↔ Pflanzen (inkl. biolog. Vielfalt) 

- Kleinräumiger Verlust von Lebensräumen im Bereich der Fundamente,   

der Kranaufstellflächen und der Zuwegungen 

- Kleinräumige Veränderung der Bodenbildung durch Versiegelung 

 

Boden → Wasser 

- Kleinräumiger Verlust des Wasserhaushaltpotentials auf voll-/ teilversiegelten Flächen 

 

 

4. Verbleibende Beeinträchtigungen und Kompensation 

 

Durch das Errichten der Fundamente der WEA vom Typ Vestas V172 kommt es zu einem Totalver-

lust des Bodens und einer vollständigen Beeinträchtigung über die gesamte Nutzungsdauer der An-

lage. Im Bereich der Zuwegungen und der Kranstellflächen bleibt die Versickerungsfähigkeit auf-

grund der Schotterbauweise zwar erhalten, wird allerdings durch Verdichtung aufgrund der Befah-

rung mit Fahrzeugen negativ beeinflusst. Weiterhin kommt es oberflächlich zur Störung der Boden-

struktur. 

 

Minderungs-/ Vermeidungsmaßnahmen  

Die temporären Zuwegungen und Baustelleneinrichtungen werden nach Beendigung der Bauphase 

durch entsprechende Maßnahmen beseitigt. Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden mög-

lichst gering zu halten, sind gemäß UVP-Bericht der Fa. Kathrin Tarricone- Ingenieurleistungen im 

Natur- und Umweltschutz- Kathrin Nentwich vom 12.11.2024 zur geplanten Errichtung/ Betrieb von 

10 WEA im WP Bahrendorf II folgende Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung einer Beein-

trächtigung des Schutzguts Boden vorgesehen:  

 

- V1: Kulturfähiger Boden ist vor Beginn der Bauarbeiten innerhalb des Abbaufeldes abzutragen und 

gesondert in schonender Weise außerhalb des Abbaufeldes zu lagern und nach Abschluss der Bau-

arbeiten für Gestaltungsmaßnahmen und zur Rekultivierung angrenzender Flächen wiederzuver-

wenden. 

 

- V2: temporäre Versiegelungen sind nach Bauende unverzüglich und vollständig zurückzuzubauen. 

Entstandene Verdichtungen sind zu lockern.  

 

- V3: Die notwendigen Erschließungswege, die Kranstellfläche sowie die Montage- und Lagerflächen 

werden teilversiegelt. Die Wege und Plätze werden durch eine wasserdurchlässige Tragschicht 

(Schotter, Brechkorn) befahrbar gemacht, wodurch eine Versickerung des Niederschlages gegeben 

ist. 

 

- V4: Um Beeinträchtigungen der Böden außerhalb der Planfläche zu vermeiden, ist eine Befahrung 

mit schweren Baumaschinen abseits der dafür vorgesehen Fahrwege auf den unbedingt notwendi-

gen Umfang zu beschränken. 

 

- V5: Bodenarbeiten sind nach DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Bodenarbeiten) 

durchzuführen. 
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- V6: Die Wartung und Betankung der Maschinen haben ausschließlich auf versiegelten Flächen zu 

erfolgen, um ein Eindringen schädlicher Stoffe (z.B. Treibstoff, Öl) in den Boden zu vermeiden. Ist 

ein Betanken auf versiegelten Flächen nicht möglich, sind beim Betanken der Fahrzeuge Wannen 

unter die Einfüllstutzen zu stellen, um im Falle eines Aus-/ Überlaufens die austretenden Mengen 

auffangen zu können. 

 

Die baubedingten Beeinträchtigungen werden durch Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

(V1 - V6) zum Schutz des Bodens auf das notwendige Maß reduziert. Für weitere Schutzgüter wur-

den zusätzliche Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen (V7 – V26) festgelegt.  

 

Kompensation 

Die Beeinträchtigung und der Verlust natürlicher Bodenfunktionen stellt eine erhebliche und damit 

kompensationspflichtige Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden dar. Die von dem Vorhaben dau-

erhaft ausgehenden Beeinträchtigungen wurden von der Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 

(Landschaftspflegerischer Begleitplan 2024) ermittelt.  

 

Zur Kompensation des Eingriffes in das Schutzgut Arten und Biotope und das Landschaftsbild wurde 

folgende Kompensationsmaßnahme festgelegt: 

 

A1: Regenstrom in der Ohreaue im Landkreis Börde 

 

In der Flur 1 der Gemarkung Wolmirstedt werden insgesamt 13,1 ha Intensivackerfläche im Land-

schaftsschutzgebiet „Ohre- und Elbniederung“ im Überschwemmungsbereich der Elbe bzw. Ohre in 

einen strukturreichen Auen-Grünlandkomplex umgewandelt. 

 

Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes dienen die Vermeidungs-/und Kompensationsmaßnah-

men der nachthaltigen Sicherung und Erweiterung natürlicher Bodenfunktionen auf den Ausgleichs-

flächen. Die umfangreichen Entsiegelungsmaßnahmen dienen der Wiederherstellung natürlicher 

Bodenfunktionen auf den revitalisierten Standorten.  

 

 

5. Abfall- und bodenschutzrechtliche Bewertung 

 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht sind grundsätzlich alle Eingriffe in das Schutzgut Boden, bei de-

nen die Bodenfunktionen irreversibel beeinträchtigt werden von erheblicher Bedeutung. 

 

Die beeinträchtigten Bodenfunktionen werden im Zuge des Vorhabens teilweise wiederhergestellt 

und die Bodeninanspruchnahme wird im Hinblick auf das überwiegende öffentliche Interesse auf 

das notwendige Maß beschränkt. Bei der Einstellung des Betriebes der Windenergieanlagen werden 

alle Anlagenkomponenten, Erdkabel, Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungen zurückgebaut 

und die beanspruchten Flächen wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. 

 

Nach dem Betriebsende wird durch den vollständigen Rückbau der WEA eine Wiederherstellung 

degradierter Bodenfunktionen erfolgen. Die Relevanz des Eingriffs in dem Vorranggebiet für die Nut-

zung von Windenergie ist gering, so dass aus Sicht der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde 

keine Umweltverträglichkeitsvorprüfung notwendig ist.  

 

Aus abfallrechtlicher Sicht sind keine nachteiligen Umweltauswirkungen im Ergebnis des Vorhabens 

zu erwarten, sofern eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung des anfallenden Bodenaus-

hubs sowie aller im Rahmen des Gesamtvorhabens anfallenden Abfälle nachweislich sichergestellt 

wird. 
 


